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Dallmann DAS WiEDERVEREiNiGUNGSGEBOT

 „Das gesamte Deutsche Volk 
bleibt aufgefordert, in freier 
Selbstbestimmung die Ein-

heit und Freiheit Deutschlands zu voll-
enden. […] Es hat auch für jene Deut-
schen gehandelt, denen mitzuwirken 
versagt war. “ Diese beiden Passagen 
aus der Präambel des am 23. Mai 1949 
verabschiedeten Grundgesetzes zeigen 
deutlich, dass die Gründungsväter und 
-mütter der Bundesrepublik die Teilung 
Deutschlands im Grundgesetz nicht ze-
mentieren wollten. Stattdessen schufen 
sie eine Basis, um in einer unbestimm-
ten Zukunft eine Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Teile herbeizu-
führen. Dazu muss man sich in Erinne-
rung rufen, dass das Grundgesetz als 
Übergangslösung zu einem Friedens-
vertrag geschaffen wurde. Das Wieder-
vereinigungsgebot diktierte der deut-
schen Politik das Ziel, die deutsche Ein-
heit zu vollenden, jedoch nicht um den 

Preis der Freiheit. Dass sich diese Zu-
kunft letztendlich auf rund 40 Jahre er-
streckte, bis die Einheit vollzogen wur-
de, war nicht vorauszusehen. 

Als weiteres Bindeglied zwischen den 
beiden Teilen Deutschlands kann man 
die deutsche Staatsangehörigkeit nen-
nen. In Artikel 1 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik 
vom 7. Oktober 1949 wurde noch – wie 
im Grundgesetz – festgestellt, dass nur 
eine deutsche Staatsangehörigkeit exis-
tiere. Seit 1967 pochte man dagegen auf 
eine separate DDR-Staatsangehörigkeit.

Über die Jahre der Trennung hinweg 
wurde das Wiedervereinigungsgebot in 
der bundesrepublikanischen Öffentlich-
keit zu einem sehr umstrittenen Gegen-
stand. Die Neue Ostpolitik der sozial-li-
beralen Regierungskoalition unter 
Brandt/Scheel ab 1969 erregte die Ge-
müter, da nicht wenige Vertreter des 
Parlaments und der Öffentlichkeit eine 

Zementierung der Teilung befürchteten. 
Höhepunkte in dieser Diskussion waren 
sicherlich die so genannten Ostverträge 
mit den Regierungen in Moskau, War-
schau und Prag und die Verhandlungen 
mit Regierungsvertretern der DDR, die 
u.a. 1972 im Grundlagenvertrag ende-
ten. Der Bundesregierung wurden eine 
Abkehr vom Wiedervereinigungsgebot 
des Grundgesetzes und der „Ausver-
kauf“ nationaler Interessen vorgewor-
fen, was das Bundesverfassungsgericht 
jedoch in mehreren Entscheidungen 
verneinte. Die Bundesregierung stellte 
beispielsweise im Vertrag mit der Sowje-
tunion fest, „daß dieser Vertrag nicht im 
Widerspruch zu dem politischen Ziel 
der Bundesrepublik Deutschland steht, 
auf einen Zustand des Friedens in Euro-
pa hinzuwirken, in dem das deutsche 
Volk in freier Selbstbestimmung seine 
Einheit wiedererlangt“. Diese Textpassa-
ge findet sich im so genannten Brief zur 

Das Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz
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Erste Ausgabe des Bundesgesetzblatts I vom 

23.05.1949 mit dem Text des Grundgesetzes

deutschen Einheit, der zwar nicht Ver-
tragsbestandteil war, ihm jedoch bei der 
Unterzeichnung beigefügt wurde, um 
darauf hinzuweisen, dass auch durch 
die Unterzeichnung der Verträge nicht 
vom Ziel einer Einheit abgerückt wer-
den sollte. Knapp 20 Jahre nach den 
heftigen Diskussionen wurde dann 1990 
die Einheit Deutschlands doch noch 
vollzogen. Diskussionen darüber, ob das 
Gebot zur Wiedervereinigung von den 
Regierungen der Bonner Bundesrepub-
lik teilweise untergraben oder missach-
tet wurde, werden vermutlich auch in 
den nächsten 20 Jahren nicht abreißen. •

»Man sieht nur, 
was man weiss«
J. W. Goethe
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